
 
Änderungsantrag  

Fraktion der CDU, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu Gesetzentwurf 

Landesregierung 

Haushaltsmodernisierungsgesetz 

Drucksache 20/6607  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
1. Art. 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 66 
Änderung des TUD-Gesetzes 

§ 2 Abs. 3 des TUD-Gesetzes vom 5. Dezember 2004 (GVBl. I S. 382), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), wird wie folgt geändert: 

 
1. In Satz 1 wird die Angabe „§ 102 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der 

Fassung vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Juli 2021 (GVBl. S. 338),“ durch „§ 95 der Hessischen Landeshaushaltsordnung 
vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

 
2. In Satz 3 wird die Angabe „§ 92“ durch „§ 85“ ersetzt. 

 
Artikel 77 

Änderung des Gesetzes über die Studierendenwerke  
bei den Hochschulen des Landes Hessen 

In § 3 Abs. 4 Satz 4 des Gesetzes über die Studierendenwerke bei den Hochschulen des 
Landes Hessen vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) wird die Angabe „§ 111 der 
Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 
1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2021 (GVBl. S. 338),“ 
durch „§ 103 der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt.“ 

 
2. Art. 9 wird wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 99 

Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes 

Das Hessische Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) wird wie folgt 
geändert:  

 
1. § 3 Abs. 11 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 102 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2021 (GVBl. S. 338),“ durch „§ 95 
der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt.  

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 92“ durch „§ 85“ ersetzt. 

                                                   
6  Ändert FFN 70-233. 
7  Ändert FFN 70-307. 
9  Ändert FFN 70-306. 
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2. § 10 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Teil III“ durch die Wörter „dem Dritten 
Teil“ ersetzt. 

b) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Angabe „Teil VI“ wird durch die Wörter „der Sechste Teil“ er-
setzt.  

bb) In Nr. 1 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.  

cc) Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2.  die Planaufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung 
nach den Maßgaben eines leistungsbezogenen doppischen 
Wirtschaftsplans erfolgt, der dem Landeshaushalt nach § 26 
Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung als Anlage 
beizufügen ist.“ 

dd) Nr. 3 wird aufgehoben.  

3. In § 90 Abs. 7 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3“ durch „Abs. 2“ ersetzt.  

4. § 96 Abs. 6 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 3“ durch „Abs. 2“ und die Angabe „§ 111“ 
durch „§ 103“ ersetzt.  

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 108“ durch „§ 101“ ersetzt.“ 
 
 
Begründung:  

Der Antrag berücksichtigt die durch das Gesetz zur Neuregelung und Änderung hochschulrecht-
licher Vorschriften und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2021 
(GVBl. S. 931) vorgenommenen Änderungen am Hessischen Hochschulgesetz, dem TUD-Gesetz 
und dem Gesetz über die Studentenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen. 
 
 
Wiesbaden, 16. März 2022  
  
Für die Fraktion  
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 


